Allgemeine Vertragsbedingungen über die Leistungen des Hafens, die Lagerung im Winter und die Kranbenutzung

Zustande gekommen zwischen der Balatoner Schiffahrts AG als Vermieter (im folgenden Text: Vermieter) und dem Mieter des Liegeplatzes (im folgenden Text: Mieter) zu folgenden Bedingungen hinsichtlich der Dienstleistungen der Vertragspartner:

Bestimmungen zu Hafennutzung

1. Die Vertragspartner haben den Liegeplatz gemeinsam    festgelegt. Der Vermieter ist berechtigt, den Liegeplatz wegen Arbeitsausführung oder Veranstaltung vorübergehend zu wechseln und das Schiff umzulegen.

2. Der Mietvertrag gilt für einen bestimmten Zeitraum, der   beginnt jedes Jahr am 01.April und dauert bis 30.November, wo   er ohne Kündigung abläuft.

Der Betreiber des Hafens stellt alle Hafenleistungen mit 30.11. des betreffenden Jahres ein, er sichert ausschließlich den Liegeplatz auf Verantwortung und Schadensrisiko des Mieters gegen gesonderte Bezahlung.

3. Der Vermieter sichert -innerhalb der Betriebszeit des Hafens- 24 stündiger Hafenmeisterdienst, ausgenommen die Termine vom 1. April bis 1. Juni und vom 1. Oktober bis 30. November. In dieserm Zeitraum wird Nachtwachtdienst gesichert, der aber  keinen Hafenmeisterdienst bedeutet.

4. Der Mietvertrag tritt mit der Unterzeichnung des Mieters und nach Rücksendung per Postweg an den Vermieter in Kraft.  Rücksendungsfrist ist der 31. 01. des laufenden Jahres. Die Mietgebühr ist bei unterzeichneten Vertrag auch dann zu zahlen, wenn der Mieter die Dienslestungen des Hafens in der Betriebszeit nicht in Anspruch nimmt. Zahlungsfrist ist der im Vertrag festgelgte Termin. 
 Bei Zahlungsverzug beträgt die Höhe der Verzugszinsen die doppelte Höhe der jeweils gültigen Grundzinsen der Notenbank. Der Vermieter ist berechtigt – wenn der Vertrag bis zum festgelegten Termin nich zurückgeschickt wirtd – den Liegeplatz an Dritte zu vermieten

5. Mit der Gebührenzahlung bescheinigt der Vermieter die zur Verfügungstellung  des Hafendreiecks, 2 Magnetkarten ( autentiert, jährlich umkodiert, - dem Mieter wird keine neue Magnetkarte herausgegeben- die Karte darf nicht durchgelöchert werden) ,  ein Parkschein,  wenn  Parkmöglichkeit vorhanden ist ( Häfen von Siófok, Balatonföldvár, Balatonszemes, Balatonlelle, Balatonboglár, Fonyód, Keszthely, Szigliget und Badacsony). Der Vermieter sichert Parkplätze in begrenzter Anzahl in den oben genannten Häfen. Der Mieter soll den Parkschein – gut sichtbar – hinter der Windschutzscheibe legen. Parken ohne Parkschein ist nur gegen Tagesgebühr möglich. Die Parkplätze werden in der Reihenfolge der Anreise gesichert. Die Magnetkarte darf an Dritte nicht übergeben werden, dafür trägt der Mieter Verantwortung. Wenn die Magnetkarte verloren geht oder beschädigt wird, sichert der Vermieter nur gegen eine in der Preisliste angegebene Gebühr  eine neue Karte.  Das übernommene Hafen-dreieck ist beim Aufsetzen auf das Wasser an den Mast - vom Ufer gut sichtbar - aufzukleben. Das Anbringen an anderen Stellen am Schiff (Fenster, Taschen) erkennt der Vermieter nicht an, in diesen Fällen ist die Tagesgebühr zu zahlen. 

6.  Der Mieter erklärt, dass er über einen gültigen, auf seinen Namen ausgestellten, Schiffsbrief verfügt, und dass die Prüfung für die Betriebsfähigkeit des anzulegenden Schiffes gültig ist. Der Schiffsbrief ist Bestandteil des Vertrages. Der Mieter erklärt - soweit er den Liegeplatz nicht als Privatperson mietet - dass er über eine gültige Schiffahrtsgenehmigung verfügt. Die Schiffahrtsgenehmigung ist Bedingung für die Gültigkeit dieses Vertrages und bildet seine untrennbare Anlage, die der Mieter als Ablichtung zusammen mit dem unterzeichneten Vertrag an den Vermieter einsendet.

7. Wenn das Schiff, oder die Angaben des Schiffes verändert werden, soll der Mieter innerhalb von 10 Arbeitstagen den Vermieter informiren. Sollte diese Information an den Vermieter nicht eingehen, ist er berechtigt den Vertrag sofort zu kündigen.

8 Die Mietsumme beinhaltet auch die Kurtaxe (ausgenommen Csopak und Alsóőrs)

9. Der Mieter ist durch die Zahlung der Miethöhe berechtigt, mit seinem Schiff in die vom Vermieter betriebenen Häfen ohne weitere Gebühr einzufahren und dort, sofern freie Plätze vorhanden sind an den für Tourenschiffe gekennzeichneten Stellen im Hafenteil für Kleinschiffe bis maximal 5 Tage zu liegen. In fremden Häfen befreit das am Schiff angebrachte Hafendreieck nicht von der Anmeldung laut Hafenordnung.

Der Mieter hat aber nur für 15 Tage die Möglichkeit sein Schiff in einem Hafen in der Zeit zwischen dem 01. 07. und dem 31. 08. im laufendem Jahr anzulegen.

10. Beim Anschluss an das Stromnetz hat der Mieter besondere Vorsicht zu üben und dafür zu sorgen, dass Unbefugte nicht hinzu kommen. 

11. Der Vermieter haftet nicht für Schäden durch Beschädigung, Einbrüche, Sturm, nicht fachmännische Verankerung an den im Hafen liegenden Schiffen, die er nicht verschuldet hat. Schadensersatz gegen dritte Personen macht der Mieter selbst geltend. Der Mieter haftet für seine Gäste.

12. Der Mieter darf nur mit solchen Schiffen im Hafen anlegen, für die er eine gültige Pflichtversicherung hat. Die Summe der Pflichtversicherung ist – sollte der Mieter nicht über diese Versicherung gesondert verfügen – in der Mietsumme enthalten.

13. Der Vermieter verpflichtet sich, den Mieter sofort zu informieren, sollten an seinem im Hafen angelegten Schiff Schäden entstanden sein. Der Vermieter führt die zur Schadens-minderung notwendigen Maßnahmen mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln und nach seinen Möglichkeiten bis zum Eintreffen des Mieters durch. Über den Schadensfall fertigt der Hafenmeister ein Protokoll an. Die zur Schadensminderung verwendeten Materialien stellt der Vermieter dem Mieter in Rechnung.

14. Der Mieter ist damit einverstanden, dass das gesamte Hafengebiet durch den Vermieter mit Kameras überwacht wird.

Der Vermieter ist berechtigt, das Filmmaterial bei Verletzung der Hafenordnung oder bei Vertragsverletzung zu benutzen.

15. Der Mieter ist nicht berechtigt, den Liegeplatz ganz oder teilweise anderen Personen zu überlassen. Die Überlassung des Liegeplatzes an andere ist nur mit schriftlicher Zustimmung durch den Vermieter erlaubt. Das Dokument zur Bescheinigung des Wechsels des Schiffes ist immer an Bord aufzubewahren. Den Wechsel des Schiffes oder des Eigentümers hat der Mieter innerhalb von 10 Arbeitstagen dem Vermieter schriftlich mitzuteilen. Die Verletzung der Vorschriften aus diesem Punkt gelten als schwere Vertragsverletzung, wegen welcher der Vermieter den Hafenplatzmietvertrag mit sofortiger Wirkung kündigen kann. 

. Der Mieter verpflichtet sich, die jeweils gültigen Schiffahrtsvorschriften, Hafenordnungen und sonstigen örtlichen Vorschriften einzuhalten.

Gt der Mieter die Verantwortung

16. Der Mieter nimmt zur Kenntnis, dass er den gemieteten Liegeplatz nur für hobbymäßige Nutzung gebrauchen darf. Sonstige Handelstätigkeit (Schiffsvermietung, Unterricht) oder Personen-transport sind nur nach vorheriger gesonderter Vereinbarung bzw. gesonderter Gebührenzahlung erlaubt unter Einhaltung der behördlich vorgeschriebenen Bedingungen.

17.  Der Mieter darf am Mietobjekt nur mit schriftlicher Genehmigung durch den Vermieter Veränderungen vornehmen.

18. Wenn der Mieter den gemieteten Liegeplatz vorübergehend nicht in Anspruch nimmt, ist der Vermieter berechtigt, frei gelassene Liegeplätze zu nutzen, damit verletzt er nicht das Verfügungsrecht des Mieters. In diesem Fall hat der Mieter die Möglichkeit einen sog. Rechtskontinuitätsvertrag abzuschließen, und hat den Anspruch auf diesesen Vertrag bis zum 31 Januar 2011. dem Vermieter schriftlich mitzuteilen. Dieser Kontinuitätsvertrag wird nur für ein Jahr abgeschlossen.

19. Am Gebiet des Hafens ist der Hund nir mit Maulkorb und mit Leine erlaubt. Der Mieter haftet für eventuelle Schäden, Unfälle, die durch den Hund verursacht worden sind.

20. Der vom Mieter abgeschlossene Hafenplatznutzungsvertrag sichert kein Mietvorrecht für das folgende Jahr. Der Mieter kann seinen Mietanspruch für das folgende Jahr vor Ablauf des Mietvertrages des laufenden Jahres schriftlich beim Vermieter anmelden, und der Vermieter beurteilt den Anspruch in eigener Zuständigkeit. 
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21.Der Mieter kann den Mietvertrag durch außerordentliche Kündigung in schriftlicher Form kündigen, sofern der Vermieter seine Vertragspflichten schwerwiegend verletzt hat und er trotz schriftlicher Aufforderung unter Angabe der Konsequenzen und einer Zusatzfrist dieses vertragswidrige Verhalten nicht abstellt, bzw. seine Pflichten auch innerhalb der Zusatzfrist nicht erfüllt. In diesem Fall kann der Mieter innerhalb von 15 Tagen nach Ablauf der Zusatzfrist den Vertrag schriftlich aufkündigen. Die Kündigungsfrist kann nicht kürzer als 15 (fünfzehn) Tage sein.

22. Der Vermieter kann den Mietvertrag schriftlich durch ausserordentliche Kündigung aufkündigen, wenn der Mieter den Vertrag in schwerwiegender Weise verletzt, insbesondere dann, wenn er die Ruhe bzw. die Ausübung des Sportes der anderen Mieter unmöglich macht, und er dieses vertragsverletzende verhalten auch nach der schriftlichen Ermahnung durch den Vermieter in der Ermahnung auf die Konsequenzen hingewiesen wird, bzw. seine Pflichten auch in der festgesetzen Zusatzfrist nicht erfüllt. Innerhalb von 15 Tagen nach Ablauf der Zusatzfrist kann der Vermieter dem Mieter den Vertrag schriftlich aufkündigen.

Die Kündigungszeit kann nicht kürzer als 15 Tage sein. 
II. Bestimmungen für Kranbenutzung

1. Die Benutzung des im Hafen vorhandenen Krans oder eines Autokrans wird zu dem im Voraus vereinbarten Termin und gegen Gebühr vom örtlichen Vertreter des Vermieters durchgeführt. 

Der Kran des Vermieters darf ausschließlich nur von dafür berechtigten Personen bedient werden. Das Aufsetzen des Schiffes auf das Wasser darf nur dann durchgeführt werden, wenn die im Hafennutzungsvertrag festgelegte Gebühr dafür auf dem Konto des Vermieters eingegangen ist.

2. Fremde Kräne dürfen auf dem Hafengelände nur nach vorheriger Genehmigung durch den Vermieter und gegen Ufernutzungsgebühr benutzt werden.

3. In den vom Vermieter betriebenen Häfen dürfen fremde Kräne nur mit Genehmigung durch den Hafenmeister und nach Einzahlung der dafür festgelegten Gebühr in Betrieb gesetzt werden.

4. Der Vermieter haftet nicht für Schäden, die während der Anhebung durch den Kran am Schiff entstehen, oder am Liegeort am Schiff entstehen, oder durch Diebstahl, Sturm oder sonstiges vis major oder durch unsachgemäße Lagerung, es sei denn, dieser Schaden ist durch einen Angestellten des Vermieters, der mit der Arbeitsausführung auf dem Gelände beauftragt ist, verursacht worden.

5. Der Mieter vereinbart mit dem örtlichen Vertreter des Vermieters den Zeitpunkt für die Benutzung des Krans im Frühjahr und im Herbst.

6. Die Krannutzungsgebühr beinhaltet die folgenden Leistungen hinsichtlich des im Kranprotokoll eingetragenen Schiffes:

- Herausheben aus dem Wasser und Herablassen ins Wasser auf dem  

  im Protokoll festgelegten Hafenabschnitt.

III. Bestimmungen für Winterlagerung

1. Wenn der Mieter die Winterlagerungsdienste des Vermieters in Anspruch nimmt, wird  der Lagerungsplatz für den Winter durch den Vermieter bestimmt. Der Vermieter ist berechtigt, das Schiff wegen Arbeiten vorübergehend an einem anderen Platz zu lagern. Der Mieter nimmt zur Kenntnis, dass es  in der Winterlagerunszeit in den Häfen Siófok, Balatonszemes, Balatonlelle, Balatonboglár, Keszthely, Szigliget, Badacsony ein Kameraüberwachungssystem ausgebaut und in Betrieb gehalten wird. Währed der Lagerungszeit darf das Hafengelände bzw. der Lagerungsplatz nur im begründetem Fall und nach vorheriger Anmeldung betreten werden. Sollte diese Voranmeldung nicht erfolgen und der Mieter ohne Erlaubnis das Gelände betritt, wird der Mieter mit den Kosten des Überwachungsdienstes belastet.. 

2. Die Lagerungszeit dauert vom 1. Dezember des laufenden Jahres bis zum 31 März des nächsten Jahres. Über die Winterlagerung wird ein Protokoll bereitet, das vom Mieter oder von seinem Beauftragten unterschrieben werden soll.

3.. Die Lagergebühr (ohne Krangebühr) beinhaltet folgende Leistungen hinsichtlich des im Lagerprotokoll eingetragenen Schiffes:

- Lagerung des Schiffes im Winter auf dem vom Schiffseigentümer 

  zur Verfügung gestellten Lagerungsbock auf dem im Protokoll 

  enthaltenen Platz im Hafen

4. Den für die sichere Lagerung des Schiffes auf dem Lande erforderlichen Schiffsbock – dessen technische Eignung vom Vermieter nicht überprüft wird – stellt der Eigentümer zur Verfügung. Der zur Bedienung des Krans vom Vermieter berechtigte Mitarbeiter kann die Heraushebung des Schiffes aus dem Wasser verweigern, wenn er den Schiffsbock nicht für ausreichend sicher hält. Wenn der Mieter – trotz Mahnung des Hafenmeisters –  auf die Nutzung des Lagerblockes beharrt, soll er es dem Vermieter schriftlich mitteilen. Diese Mitteilung wird auch im Lagerungsprotkoll enthalten.  Für die Befestigung des Schiffes auf dem Lagerblock ist der Mieter verantwortlich. Nachdem das Schiff auf Wasser gelegt worden ist, soll der Mieter den Lagerblock innnerhalb von 5 Tagen vom Hafengelinnnerhalb von 5 Tagen vom Hafengelände wegtransportieren.

5. Wenn der Schiffseigentümer mit dem Vermieter keinen Mietvertrag für die Winterlagerung des Schiffes abgeschlossen hat, ist das aus dem Wasser gehobene Schiff innerhalb von 5 Stunden vom Hafengelände weg zu transportieren, ansonsten hat er abhängig vom Zeitraum die Lagergebühr zu zahlen. Vor dem Aufsetzen auf das Wasser im Frühjahr hat der Mieter mit dem örtlichen Vertreter des Vermieters den Zeitpunkt für die Arbeiten abzustimmen. Das Schiff darf höchstens 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin auf das Hafengelände gebracht werden, wenn es nicht auf dem Gelände des Vermieters gelagert wurde.

6. Zur Winterlagerung sollen vom  Schiff  die Ausstattungsgegenstände entfernt werden. Für die auf dem Schiff gelassenen Gegenstände ( zB. Außenmotor, Fischradar, CD, Segel, usw. ) übernimmt der Vermieter keine Verantwortung.

7. Der Vermieter verpflichtet sich, den Schiffseigentümer sofort zu informieren, sollten an seinem im Hafen angelegten Schiff Schäden entstanden sein. Der Vermieter führt die zur Schadensminderung notwendigen Maßnahmen mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln und nach seinen Möglichkeiten bis zum Eintreffen des Mieters durch. Die zur Schadensminderung verwendeten Materialien stellt der Vermieter dem Mieter in Rechnung.

8. Der Schiffseigentümer verpflichtet sich, an dem von ihm gemieteten Lagerplatz nur das im Lagerprotokoll beschriebene Schiff zu lagern. Während des Mietzeitraumes dürfen im Schiff  leicht entfernbare Ausstattungsgegenstände, Ersatzteile nicht gelagert werden. Nicht fest eingebaute Motoren können nur auf eigene Verantwortung des Schiffseigentümer am Schiff verbleiben. Der Schiffseigentümer hat für die erforderliche Abdeckung des Schiffes zu sorgen.
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9. Der Vermieter gewährt denjenigen Schiffseigentümern folgende Vergünstigung, die für die Saison nach der Lagerungszeit einen Hafennutzungsvertrag abschließen: Der Vermieter berechnet nur 4 Monate Lagerungsgebühr, wenn das Schiff, das im Vertrag enthalten ist, spätestens bis 31.05. 2011. aufs Wasser gesetzt wird. Für Schiffe, die nach diesem Zeitpunkt noch auf dem Ufer sind, wird die Gebühr für den vollen Lagerzeitraum berechnet, unabhängig davon, dass der Mieter  einen Hafennnutzungsvertrag mit dem Vermieter abgeschlossen hat.

10. Der Vermieter sichert – abhängig  von dem zur Verfügung stehenden freien Gelände -  Stellplatz für den Schiffblock außerhalb des Hafens in der Zeit vom 01. April bis zum 30. November ( kostenfrei und ohne Überwachung, zur Verantwortung des Mieters ) wenn der Mieter mit dem Vermieter einen Winterlagerungsvertag abschließt.Für die Lagerung des Schiffblockes auf dem Hafengelände kann der Vermieter keinen Abstellplatz sichern, ( ausgenommen Yachthafen Siófok ).Für die Sicherheit oder die Beschädigung des Schiffblockes übernimmt der Vermieter keine Verantwortung.

IV. Sonstige Bedingungen

1.Der Vermieter sichert für den Mieter gegen die in der Preisliste angegebene Gebühr folgende Diensleistungen: Masteinstellung mit Kran,       Schiffsbodenreinigung, Transportierung vom Schiff, bzw. vom Schiffblock.

2. Auf dem Schiff können Instandhaltungsarbeiten nach vorheriger Abstimmung mit dem Hafenmeister nur vom Schiffs-eigentümer gebührenfrei auf eigene Verantwortung und eigenes Schadensrisiko durchgeführt werden. Bei der Durchführung der Arbeiten sind die Umweltschutzvorschriften die Häfen betreffend einzuhalten. Wenn während  der durchgeführten Arbeiten Strom, oder andere Hafendiensleistungen in Anspruch genommen werden, ist der Mieter verpflichtet diese Kosten an den Vermieter zu bezahlen.

V. Schlussbestimmungen

1. Die in diesen allgemeinen Vertragsbedingungen nicht geregelten Fragen regeln sich nach den Bestimmungen des (ungarischen) BGB und der Hafenordnung.

2. Die Vertragspartner regeln Streitfragen aus diesen allgemeinen Vertragsbedingungen auf gütlichem Wege, für den Gerichtsweg wird die Zuständigkeit des Stadtgerichtes Siófok, bzw. das Komitatsgericht Somogy festgelegt.

3. Diese allgemeinen Vertragsbedingungen sind untrennbare Anlage zum Hafenplatznutzungsvertrag, und zum Winterlagerungsvertrag.

Siófok, den……….. …………… ……………..

-------------------------------------------------------------                                                                               ------------------------------------------------------------

                für Mieter                                                                                                                                           für  Vermieter

PAGE  
1

